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I.
2000
Errichtung des Landesinstituts für Qualifizierung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
RdErl. d. Ministeriums für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales v. 12. 4. 2006 
– I 3 – 1004 –

Der RdErl. d. Ministeriums für Arbeit und Soziales,
Qualifikation und Technologie vom 15.3.2002 – 133 –
1088.1 – (MBl. NRW. S. 438) wurde mit Kabinettbe-
schluss vom 7. März 2006 aufgehoben.

– MBl. NRW. 2006 S. 272

20310

Durchführung des Bundeserziehungsgeldgesetzes 
für die im Landesdienst beschäftigten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
RdErl. d. Finanzministeriums v. 8. 5. 2006

– B 4000 – 1.93 – IV 1 –

Der Runderlass des Finanzministeriums vom 19.2.2001 –
B 4000 – 1.93 – IV 1 wird im Einvernehmen mit dem
Innenministerium und dem Ministerium für Generatio-
nen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nord-
rhein-Westfalen wie folgt neu gefasst:

Durchführung des Bundeserziehungsgeldgesetzes 
für die im Landesdienst beschäftigten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Zur Sicherstellung der einheitlichen Anwendung des
Bundeserziehungsgeldgesetzes auf Arbeitsverhältnisse
der im Landesdienst beschäftigten Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer gebe ich im Einvernehmen mit dem
Innenministerium und dem Ministerium für Generatio-
nen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nord-
rhein-Westfalen die untenstehenden Hinweise. Die in
diesem Erlass zur besseren Lesbarkeit verwendeten 
Begriffe Arbeitnehmer/Angestellter/Arbeiter umfassen
auch weibliche Beschäftigte. 

I. 
Allgemeines

Das Bundeserziehungsgeldgesetz (BErzGG) in seiner ak-
tuellen Fassung regelt in den §§ 1 bis 14 den Anspruch
auf Erziehungsgeld und in den §§ 15 bis 20 den An-
spruch auf Elternzeit. Da der Anspruch auf Erziehungs-
geld seit dem 1. Januar 1992 nicht mehr Voraussetzung
für die Gewährung von Erziehungsurlaub/Elternzeit ist,
wird hier auf Hinweise zu den Anspruchsvoraussetzun-
gen für den Bezug von Erziehungsgeld verzichtet. Zu
§ 12 BErzGG, der dem Arbeitgeber bestimmte Aus-
kunftspflichten auferlegt, wird jedoch auf Folgendes
hingewiesen:

1
Nach § 12 Abs. 2 BErzGG hat der Arbeitgeber dem Ar-
beitnehmer dessen Brutto-Arbeitsentgelt und die
Sonderzuwendungen sowie die Arbeitszeit zu bescheini-
gen.

2
Nach § 12 Abs. 3 BErzGG ist der Arbeitgeber zur Ab-
gabe einer schriftlichen Erklärung, ob und wie lange die
Elternzeit andauert oder eine Teilzeittätigkeit nach § 2
Abs. 1 BErzGG ausgeübt wird, auf Verlangen der Erzie-
hungsgeldstelle verpflichtet.

II. 
Anspruch auf Elternzeit

1
Persönliche Anspruchsvoraussetzungen

Der Arbeitnehmer (Angestellter/Arbeiter) hat nach § 15
Abs. 1 Satz 1 BErzGG Anspruch auf Elternzeit, wenn er

– mit einem Kind, für das ihm Personensorge zusteht,

– mit einem Kind des Ehegatten oder Lebenspartners
(Stiefkind), 

– mit einem Kind, das er in Vollzeitpflege (§ 33 SGB
VIII) oder in Adoptionspflege (§ 1744 BGB) aufgenom-
men hat, 

– mit einem Kind, für das er auch ohne Personensorge-
recht in den Fällen des § 1 Abs. 1 Satz 3 BErzGG
(Zweifel an Vaterschaft oder elterlicher Sorgeerklä-
rung) oder im besonderen Härtefall des § 1 Abs. 5
BErzGG Erziehungsgeld beziehen könnte

– als Nichtsorgeberechtigter mit seinem leiblichen Kind 

in einem Haushalt lebt und dieses Kind selbst betreut
und erzieht. Der nichtsorgeberechtigte Arbeitnehmer
kann Elternzeit für ein leibliches Kind nur beanspru-
chen, wenn der sorgeberechtigte Elternteil zustimmt
(§ 15 Abs. 1 Satz 2 BErzGG).

Als Arbeitnehmer gelten nach § 20 Abs. 1 Satz 1
BErzGG auch die zu ihrer Berufsbildung (Berufsausbil-
dung, berufliche Fort- und Weiterbildung, berufliche
Umschulung) Beschäftigten. 

2
Dauer und Verteilung der Elternzeit

Der Anspruch auf Elternzeit besteht nach § 15 Abs. 2
Satz 1 BErzGG bei nach dem 31.12.2000 geborenen Kin-
dern – unabhängig vom Anspruch auf Erziehungsgeld –
bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes.
Ab dem 1.1.2004 gilt der Anspruch auf Elternzeit bis zur
Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes für je-
des Kind und zwar auch dann, wenn sich die Zeiträume
der Elternzeit infolge einer Mehrlingsgeburt oder bei
kurzer Geburtenfolge überschneiden. Die Zeit der Mut-
terschutzfrist nach § 6 Abs. 1 MuSchG wird auf die Be-
grenzung auf insgesamt drei Jahre angerechnet. Dabei
kann nach § 15 Abs. 2 Satz 4 BErzGG ein Zeitraum von
höchstens zwölf Monaten für jedes Kind mit Zustim-
mung des Arbeitgebers auf einen späteren Zeitraum bis
zur Vollendung des achten Lebensjahres übertragen wer-
den. Für eine Verweigerung der Zustimmung ist das Vor-
liegen dringender betrieblicher Gründe wie bei § 15 Abs.
4 Satz 3, Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BErzGG nicht erforderlich.

Im Fall eines Arbeitgeberwechsels nach dem dritten Ge-
burtstag des Kindes ist der neue Arbeitgeber an eine et-
waige Zustimmung des alten Arbeitgebers nicht gebun-
den; die restliche Elternzeit kann dann ggf. nicht mehr
genutzt werden (BT-Drs. 14/3553 S. 21). 

Bei einem nach dem 31.12.2000 angenommenen Kind
und bei einem Kind, das nach dem 30.12.2000 in Voll-
zeit- oder Adoptionspflege aufgenommen wurde, kann
die Elternzeit von insgesamt bis zu drei Jahren ab der
Aufnahme bei der berechtigten Person, längstens bis zur
Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes in An-
spruch genommen werden. Auch hier kann ein Anteil
der Elternzeit von bis zu zwölf Monaten mit Zustim-
mung des Arbeitgebers auf einen späteren Zeitraum bis
zur Vollendung des achten Lebensjahres übertragen wer-
den.

Beispiel 1:

Am 1.2.2006 werden Zwillinge geboren.

Die Kindesmutter nimmt für ihr Kind A bis zu Vollen-
dung des zweiten Lebensjahres des Kindes am 31.1.2008
Elternzeit in Anspruch. Mit Zustimmung des Arbeitge-
bers überträgt sie den verbleibenden Anteil von 12 Mo-
naten auf die Zeit vom 1.2.2009 – 31.1.2010.

Für ihr Kind B überträgt sie mit Zustimmung des Ar-
beitgebers das erste Jahr der Elternzeit auf die Zeit vom
1.2.2010 – 31.1.2011 und beansprucht im Anschluss an
die erste Elternzeit für das Kind A vom 1.2.2008 –
31.1.2009 Elternzeit für das dritte Lebensjahr ihres Kin-
des B.

Mit Zustimmung des Arbeitgebers kann die Kindesmut-
ter somit vom 1.2.2006 (bzw. im Anschluss an die Mut-
terschutzfrist) bis zum 31.1.2011 Elternzeit in Anspruch
nehmen. Ohne die Möglichkeit der Übertragung eines
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Anteils der Elternzeit würde es bei der dreijährigen El-
ternzeit bis zur Vollendung der dritten Lebensjahre der
Zwillinge verbleiben.

Beispiel 2:

Das Kind A wird am 1.2.2005 und das Kind B am
1.2.2006 geboren.

Wenn der Arbeitgeber der Übertragung eines Anteils der
Elternzeit nicht zustimmt, schließt sich die beanspruchte
Elternzeit für das Kind B an die Elternzeit für das Kind
A an und endet mit der Vollendung des dritten Lebens-
jahres von Kind B am 31.1.2009.

Wenn der Arbeitgeber der Übertragung eines Anteils der
Elternzeit zustimmt, kann die Kindesmutter für ihr Kind
A zunächst Elternzeit bis zur Vollendung des zweiten
Lebensjahres des Kindes am 31.1.2007 beanspruchen. Im
Anschluss daran kann sie zwei Jahre Elternzeit für ihr
Kind B bis zu dessen Vollendung des dritten Lebensjah-
res am 31.1.2009 nehmen. Die jeweils übertragenen
zwölf Monate der Elternzeit kann sie dann anschließend
für ihr Kind A vom 1.2.2009 – 31.1.2010 und für ihr Kind
B vom 1.2.2010 – 31.1.2011 in Anspruch nehmen.

3
Berechtigte Elternteile

Wurde das Kind nach dem 31.12.2000 geboren bzw. in
Vollzeit- bzw. in Adoptionspflege aufgenommen, kann
die Elternzeit auch anteilig von jedem Elternteil allein
oder von beiden Elternteilen gemeinsam (auch gleichzei-
tig) in Anspruch genommen werden. Auch ist es möglich,
dass der Vater bereits die Elternzeit in Anspruch nimmt,
während die Mutter sich noch in der Mutterschutzfrist
nach § 6 MuSchG befindet. Wie bisher wird die Zeit der
Mutterschutzfrist nach § 6 Abs. 1 MuSchG auf die Ge-
samtdauer der Elternzeit angerechnet, der 3-Jahres-
Zeitraum beginnt somit nicht erst nach Ablauf der Mut-
terschutzfrist.

Auch wenn die Elternteile die Elternzeit gleichzeitig be-
anspruchen, kann jeder der Elternteile die drei Jahre El-
ternzeit voll ausschöpfen. Beide Elternteile haben je-
weils das Recht, mit Zustimmung des Arbeitgebers einen
Teil der Elternzeit von bis zu zwölf Monaten auf einen
späteren Zeitraum bis zur Vollendung des achten Le-
bensjahres des Kindes übertragen zu lassen. 

Dies gilt gem. § 15 Abs. 3 Satz 2 BErzGG ausdrücklich
auch für Ehegatten, Lebenspartner und die Berechtigten
nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. c BErzGG.

4
Erziehungsgeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung

Für nach dem 31.12.2000 geborene Kinder ist für jeden
Elternteil während der Elternzeit eine Teilzeitbeschäfti-
gung von bis zu 30 Wochenstunden zulässig (§ 15 Abs. 4
BErzGG). Nehmen beide Elternteile gemeinsam Eltern-
zeit, beträgt die Obergrenze der zulässigen Tätigkeit zu-
sammen 60 Wochenstunden (d.h. 30 + 30, nicht aber 35 +
25). Eine Teilzeitbeschäftigung im Umfang von bis zu 30
Wochenstunden ist auch bei einem anderen Arbeitgeber
oder als selbständige Tätigkeit zulässig. Sie bedarf dann
allerdings der Zustimmung des Arbeitgebers, bei dem
die Elternzeit in Anspruch genommen wird. Die Zustim-
mung kann der Arbeitgeber nur innerhalb von vier Wo-
chen und nur aus dringenden betrieblichen Gründen
schriftlich verweigern.

Will der Arbeitnehmer während der Elternzeit für ein
nach dem 31. Dezember 2000 geborenes Kind Teilzeitar-
beit im Umfang von höchstens 30 Wochenstunden bei
seinem bisherigen Arbeitgeber ausüben, sind die speziel-
len Vorschriften in den Absätzen 5 bis 7 des § 15
BErzGG zu beachten, die insoweit den allgemeinen Vor-
schriften über Teilzeitarbeit nach dem Gesetz über Teil-
zeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und
Befristungsgesetz – TzBfG) vom 21. Dezember 2000
(BGBl. I S. 1966) vorgehen (vgl. § 23 TzBfG). Im Einzel-
nen gilt Folgendes: 

Der Arbeitnehmer hat die Verringerung der Arbeitszeit
beim Arbeitgeber zu beantragen. Der Antrag auf Verrin-
gerung der Arbeitszeit nach § 15 Abs. 5 Satz 1 BErzGG

kann nach § 15 Abs. 5 Satz 2 BErzGG mit der schrift-
lichen Mitteilung nach § 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BErzGG
(s.U.) verbunden werden. Absatz 5 Satz 1 fordert Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber auf, sich über den Antrag auf
eine zulässige Verringerung der Arbeitszeit (30 Wochen-
stunden oder weniger; eine Untergrenze besteht nicht)
und die konkreten Einzelheiten dieser Teilzeitarbeit
innerhalb von vier Wochen zu einigen. 

Sofern eine Einigung über eine Verringerung der Ar-
beitszeit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber nicht
möglich ist, kann der Arbeitnehmer nach § 15 Abs. 6
BErzGG gegenüber dem Arbeitgeber während der Ge-
samtdauer der Elternzeit unter folgenden Voraussetzun-
gen zweimal eine Verringerung seiner Arbeitszeit auf ei-
nen Umfang zwischen 15 und 30 Wochenstunden für die
Dauer von mindestens drei Monaten verlangen: 

– Der Arbeitgeber beschäftigt, unabhängig von der An-
zahl der Personen in Berufsbildung, in der Regel mehr
als 15 Arbeitnehmer, wobei teilzeitbeschäftigte Ar-
beitnehmer einschließlich der geringfügig Beschäftig-
ten ebenfalls mit dem Faktor 1 bewertet werden. 

– Das Arbeitsverhältnis besteht ohne Unterbrechung
bereits länger als sechs Monate. 

– Der Verringerung der Arbeitszeit stehen keine drin-
genden betrieblichen Gründe entgegen. 

– Der Anspruch muss dem Arbeitgeber acht Wochen
oder, wenn die Verringerung der Arbeitszeit unmittel-
bar nach der Geburt des Kindes oder nach Ablauf der
Mutterschutzfrist beginnen soll, sechs Wochen vor Be-
ginn der Tätigkeit schriftlich mitgeteilt werden. Der
Antrag auf Teilzeit muss den Beginn und den Umfang
der verringerten Arbeitszeit enthalten und soll die ge-
wünschte Verteilung der verringerten Arbeitszeit an-
geben. 

Anträgen auf Verringerung der Arbeitszeit auf weniger
als 15 Wochenstunden sowie Anträgen auf eine nur
kurzzeitige Verringerung der Arbeitszeit (weniger als
drei Monate) braucht der Arbeitgeber mithin nicht zu
entsprechen. 

Falls der Arbeitgeber die beanspruchte Verringerung der
Arbeitszeit (für mindestens drei Monate auf mindestens
15 und höchstens 30 Wochenstunden) ablehnen will,
muss er dies innerhalb von vier Wochen mit schriftlicher
Begründung dem Arbeitnehmer mitteilen. Wird der An-
trag abgelehnt oder wird dem Antrag nicht rechtzeitig
zugestimmt, ist dem Arbeitnehmer das Recht einge-
räumt, Klage vor dem Arbeitsgericht einzureichen (§ 15
Abs. 7 Satz 4 und 5 BErzGG). 

Ist die Arbeitszeit während der Elternzeit verringert
worden, hat der Arbeitnehmer das Recht, nach Beendi-
gung der Elternzeit zu der vor ihrem Beginn maßgeben-
den Wochenarbeitszeit zurückzukehren (§ 15 Abs. 5
Satz 3 BErzGG). 

Zu den Besonderheiten der erziehungsgeldunschädlichen
Teilzeitbeschäftigung im Geltungsbereich der Tarifver-
träge des öffentlichen Dienstes wird auf Abschnitt V
verwiesen. 

5
Fristen für die Antragstellung

Nach § 16 BErzGG muss der Arbeitnehmer die Eltern-
zeit, wenn sie unmittelbar nach der Geburt des Kindes
(z.B. Elternzeit des Vaters) oder nach der Mutterschutz-
frist beginnen soll, spätestens sechs Wochen, sonst spä-
testens acht Wochen vor Beginn schriftlich vom Arbeit-
geber verlangen und – da die Elternzeit insgesamt auf
bis zu zwei Zeitabschnitte verteilt werden kann – gleich-
zeitig erklären, für welchen Zeitraum oder für welche
Zeiträume innerhalb von zwei Jahren nach der Geburt
des Kindes er die Elternzeit beanspruchen will. Bei drin-
genden Gründen (z.B. Beginn einer Adoptions- oder
Vollzeitpflege, soweit sich diese im Einzelfall nicht aus-
reichend vorplanen ließ) ist ausnahmsweise auch eine
angemessene kürzere Frist möglich (§ 16 Abs. 1 Satz 1
und 2 BErzGG). In den Fällen, in denen die Mutter die
Elternzeit im Anschluss an einen auf die Mutterschutz-
frist folgenden Erholungsurlaub nimmt, werden die Zeit
der Mutterschutzfrist nach § 6 Abs. 1 MuSchG und die
Zeit des Erholungsurlaubes bei der Zweijahresfrist für
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die Festlegung der Elternzeit angerechnet. Somit muss
auch in diesen Fällen die Festlegung der Elternzeit nur
bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres des Kindes
erfolgen (§ 16 Abs. 1 Satz 3 und 4 BerzGG).

Die Begrenzung der verbindlichen Festlegung nur auf ei-
nen Zeitabschnitt von zwei Jahren ist vor dem Hinter-
grund vorgenommen worden, dass von den Eltern nicht
erwartet werden kann, dass sie bereits bei Beginn der
Elternzeit alle zulässigen Zeitabschnitte bis zum achten
Lebensjahr verbindlich festlegen; eine solche Verpflich-
tung aber für einen Zeitraum von zwei Jahren angemes-
sen ist. Hat der Arbeitnehmer zunächst nur für die
Dauer von zwei Jahren die Elternzeit beantragt, muss er
sich spätestens acht Wochen vor Ablauf diesen Zeit-
raums entscheiden, ob er von dem Recht auf unmittel-
bare Verlängerung auf drei Jahre Gebrauch macht.
Möchte der Arbeitnehmer die verbliebene Elternzeit auf
die Zeit bis zur Vollendung des achten Lebensjahres auf-
schieben, sollte er rechtzeitig die Zustimmung des Ar-
beitgebers einholen, sonst besteht die Gefahr, dass die
verbliebene Elternzeit verfällt. 

Eine Verlängerung der Elternzeit kann nach § 16 Abs. 3
Satz 1 BErzGG grundsätzlich nur mit Zustimmung des
Arbeitgebers erfolgen. Wenn jedoch ein vorgesehener
Wechsel in der Anspruchsberechtigung aus einem wich-
tigen Grund nicht erfolgen kann, kann der Arbeitnehmer
die Verlängerung der Elternzeit verlangen. 

Auch wenn dies nicht zwangsläufig ist, wird sich die El-
ternzeit (bei vorgesehenem Wechsel der Berechtigung,
die Elternzeit des zuerst Berechtigten) in der Regel an
den Ablauf der Schutzfrist des § 6 Abs. 1 MuSchG an-
schließen. § 16 Abs. 2 BErzGG bestimmt daher zur Ver-
meidung von Härten, dass der Arbeitnehmer, der aus ei-
nem von ihm nicht zu vertretenden Grund eine sich un-
mittelbar an das Beschäftigungsverbot des § 6 Abs. 1
MuSchG anschließende Elternzeit nicht rechtzeitig ver-
langen kann, dies innerhalb einer Woche nach Wegfall
des Grundes nachholen kann. Der Hinderungsgrund
muss dem Urlaubsverlangen entgegenstehen; ein den
„Antritt“ des Urlaubs hindernder Grund reicht nicht aus
(vgl. Urteil des BAG vom 22. Juni 1988 – 5 AZR 526/87 –
AP Nr. 1 zu § 1 BErzGG). Unter den Voraussetzungen
des § 16 Abs. 2 BErzGG ist der Arbeitnehmer von der
Mindestfrist des § 16 Abs. 1 Satz 1 BErzGG befreit. 

6
Ende der Elternzeit

Das Urlaubsverlangen ist bindend. Die Elternzeit endet
insbesondere nicht, wenn der Anspruch auf Erziehungs-
geld wegfällt. 

Eine vorzeitige Beendigung der Elternzeit ist grundsätz-
lich nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 

Eine vorzeitige Beendigung der Elternzeit, die vom Ar-
beitnehmer mit der Geburt eines weiteren Kindes oder
mit dem Vorliegen eines besonderen Härtefalles (§ 1
Abs. 5 BErzGG) begründet wird, kann vom Arbeitgeber
nur innerhalb einer Frist von vier Wochen und nur aus
dringenden betrieblichen Gründen abgelehnt werden,
wobei für die Ablehnung Schriftform vorgeschrieben ist
(§ 16 Abs. 3 Satz 2 BErzGG). Wenn der Arbeitgeber die
vorzeitige Beendigung schriftlich ablehnt, kann der Ar-
beitnehmer die Arbeit nicht wieder antreten; er ist viel-
mehr auf den Klageweg angewiesen. Bei der Geburt ei-
nes weiteren Kindes ist eine vorzeitige Beendigung der
Elternzeit nach § 16 Abs. 3 Satz 3 BErzGG aber dann
nicht möglich, wenn sie die Zahlung des Zuschusses zum
Mutterschaftsgeld (§ 14 MuSchG) während der Schutz-
fristen des § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG zur Folge
hätte (vgl. auch § 14 Abs. 4 Satz 1 MuSchG). 

Bei vorzeitiger Beendigung ist nach den Vorschriften des
BErzGG die Bewilligung einer weiteren Elternzeit nicht
ausgeschlossen. Es ist jedoch zu beachten, dass die El-
ternzeit für ein Kind auf höchstens zwei Zeitabschnitte
verteilt werden kann (§ 16 Abs. 1 Satz 5 BErzGG). 

Stirbt das Kind während der Elternzeit, endet die El-
ternzeit spätestens drei Wochen nach dem Tod des Kin-
des, wenn nicht eine frühere Beendigung vereinbart wird
(§ 16 Abs. 4 BErzGG).

Während der Elternzeit ruhen die Rechte und Pflichten
aus dem fortbestehenden Arbeitsverhältnis. Wegen der
sich daraus ergebenden Auswirkungen auf das Arbeits-
verhältnis wird auf Abschnitt IV bzw. bei einer erzie-
hungsgeldunschädlichen Teilzeitbeschäftigung auf Ab-
schnitt V verwiesen. 

7
Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeit-
geber während der Elternzeit

Nach § 18 Abs. 1 Satz 1 BErzGG darf der Arbeitgeber
das Arbeitsverhältnis ab dem Zeitpunkt, von dem an El-
ternzeit verlangt worden ist, höchstens jedoch acht Wo-
chen vor Beginn der Elternzeit sowie während der El-
ternzeit nicht kündigen. Nach § 18 Abs. 1 Satz 2 und 3
BErzGG kann die zuständige Stelle (in NRW Bezirksre-
gierungen) Ausnahmen von diesem Kündigungsverbot
zulassen; diese Ausnahmeregelung entspricht § 9 Abs. 3
Satz 1 MuSchG. Auf die allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften des Bundesministers für Arbeit und Sozialord-
nung zur Durchführung des § 18 Abs. 1 Satz 2 (Bundes-
anzeiger Nr. 1 vom 3. Januar 1986) wird hingewiesen. 

Nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 BErzGG gilt der Kündigungs-
schutz des Absatzes 1 dieser Vorschrift entsprechend,
wenn der Arbeitnehmer während der Elternzeit bei dem
beurlaubenden Arbeitgeber Teilzeitarbeit leistet. Dies
gilt nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 BErzGG auch dann, wenn der
Arbeitnehmer – ohne von einem nach § 15 BErzGG an
sich bestehenden Anspruch auf Elternzeit Gebrauch zu
machen – bei seinem Arbeitgeber Teilzeitarbeit leistet
und Anspruch auf Erziehungsgeld hat oder nur wegen
Überschreitens der Einkommensgrenzen nicht hat. Da in
diesem Fall der Kündigungsschutz an den Erziehungs-
geldanspruch geknüpft ist, besteht er höchstens für eine
Dauer von zwei Jahren (vgl. § 4 Abs. 1 BErzGG), im Fall
der Budgetierung des Erziehungsgeldes jedoch höchstens
für eine Dauer von einem Jahr. 

8
Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeit-
nehmer

Der Arbeitnehmer kann seinerseits nach § 19 BErzGG
das Arbeitsverhältnis zum Ende der Elternzeit nur mit
einer Kündigungsfrist von drei Monaten kündigen. Diese
besondere gesetzliche Kündigungsfrist geht der für das
Arbeitsverhältnis sonst geltenden Kündigungsfrist vor. 

Eine dem § 10 Abs. 2 MuSchG entsprechende Vorschrift
für den Fall der späteren Wiedereinstellung nach einem
zum Ende der Elternzeit beendeten Arbeitsverhältnis
enthält das BErzGG nicht. 

9
Befristete Einstellung von Ersatzkräften

§ 21 BErzGG enthält eine über die Fälle der Elternzeit
hinausgehende Sonderregelung für die befristete Ein-
stellung von Ersatzkräften. Nach Absatz 1 dieser Vor-
schrift liegt ein sachlicher Grund, der die Befristung des
Arbeitsvertrages rechtfertigt, vor, wenn ein Arbeitneh-
mer zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers für die
Dauer 

a) der Beschäftigungsverbote nach dem Mutterschutz-
gesetz, 

b) einer Elternzeit, 

c) einer auf Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder
einzelvertraglicher Vereinbarung beruhenden Ar-
beitsfreistellung zur Betreuung eines Kindes 

eingestellt wird; die Befristung kann für diese Zeiten zu-
sammen oder auch für Teile davon erfolgen. Die Vor-
schrift erfasst somit auch die Einstellung von Ersatz-
kräften bei Vereinbarung einer befristeten Teilzeitbe-
schäftigung (§ 15 b BAT/MTArb) und der Beurlaubung
ohne Bezüge (§ 50 Abs. 1 BAT, § 55 Abs. 1 MTArb) zur
Kinderbetreuung. Die Befristung kann auch notwendige
Zeiten der Einarbeitung umfassen (§ 21 Abs. 2 BErzGG).
Sie muss kalendermäßig bestimmt oder bestimmbar oder
den vorstehend genannten Zwecken zu entnehmen sein
(§ 21 Abs. 3 BErzGG). Der befristete Arbeitsvertrag
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kann somit auch „für die Dauer des Beschäftigungsver-
botes nach dem Mutterschutzgesetz und/oder für die
Dauer der Elternzeit“ der zu vertretenden Arbeitskraft
abgeschlossen werden, ohne dass die Befristung kalen-
dermäßig bestimmt ist; das anders lautende Urteil des
BAG vom 9. November 1994 – 7 AZR 243/94 – (AP Nr. 1
zu § 21 BErzGG) hat durch die Änderung des § 21 Abs. 3
BErzGG ab 1. Oktober 1996 seine Bedeutung verloren. 

Nach § 21 Abs. 4 BErzGG kann der Arbeitgeber den be-
fristeten Arbeitsvertrag der Ersatzkraft unter Einhal-
tung einer Frist von mindestens drei Wochen, jedoch frü-
hestens zum Ende der Elternzeit, kündigen. Das Kündi-
gungsschutzgesetz ist in diesen Fällen nicht anzuwenden
(§ 21 Abs. 5 BErzGG). Durch § 21 Abs. 4 BErzGG, der
nur die Fälle der Elternzeit betrifft, soll eine Doppelbe-
lastung des Arbeitgebers bei zustimmungsfreier vorzeiti-
ger Beendigung der Elternzeit vermieden werden. Zu-
stimmungsfrei endet die Elternzeit vorzeitig, wenn das
Kind stirbt (§ 16 Abs. 4 BErzGG) oder bei einer – nicht
auf § 19 BErzGG beruhenden – Kündigung des Arbeits-
verhältnisses durch den Arbeitnehmer sowie in den Fäl-
len, in denen der Arbeitgeber die vorzeitige Beendigung
der Elternzeit nicht ablehnen darf (§ 16 Abs. 3 Satz 2
BErzGG). Die Kündigungsmöglichkeit nach § 21 Abs. 4
BErzGG gilt neben den tariflichen Kündigungsvor-
schriften (z.B. Nr. 7 SR 2 y BAT, Nr. 7 SR 2 k des Ab-
schnitts B der Anlage 2 MTArb), sofern die Anwendung
des § 21 Abs. 4 BErzGG im Arbeitsvertrag nicht ausge-
schlossen ist. 

In Arbeitsverträgen mit Arbeitnehmern, die aus den in
§ 21 Abs. 1 BErzGG genannten Gründen befristet einge-
stellt werden, sollte grundsätzlich vereinbart werden,
dass für das Arbeitsverhältnis die Vorschriften des § 21
Abs. 1 bis 5 BErzGG gelten. 

III.
Sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen 

einer Elternzeit

1
Kranken- und Pflegeversicherung 

Während der Zeit, für die Elternzeit in Anspruch ge-
nommen wird, bleibt die Mitgliedschaft Versicherungs-
pflichtiger in der gesetzlichen Kranken- und Pflegever-
sicherung  beitragsfrei aufrechterhalten (§ 192 Abs. 1
Nr. 2 SGB V, § 49 Abs. 2 SGB XI). Die Beitragspflicht
auf Grund einer erziehungsgeldunschädlichen Teilzeit-
beschäftigung bleibt unberührt. 

Arbeitnehmer, die freiwillig in der gesetzlichen Kran-
ken- und Pflegeversicherung oder in einer privaten
Kranken- und Pflegeversicherung versichert sind, haben
keinen Anspruch auf Fortzahlung des Beitragszuschus-
ses nach § 257 SGB V während der Elternzeit; sie haben
in der Elternzeit für ihre Beiträge in voller Höhe selbst
aufzukommen.

Üben Arbeitnehmer, die bisher wegen der Überschrei-
tung der Jahresarbeitsentgeltgrenze von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung
befreit waren, eine erziehungsgeldunschädliche Teilzeit-
beschäftigung aus, gilt Folgendes: 

a) 

Sie können sich für diese Zeit auf Antrag von der Versi-
cherungspflicht befreien lassen (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB V,
§ 20 Abs. 1 Nr. 1 SGB XI) und ihren bisherigen Kran-
ken- und Pflegeversicherungsschutz beibehalten. Der
Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Beginn der
Versicherungspflicht bei der Krankenkasse zu stellen;
die Befreiung wirkt vom Beginn der Versicherungs-
pflicht an, wenn noch keine Leistungen in Anspruch ge-
nommen worden sind, sonst vom Beginn des Kalender-
monats an, der auf die Antragstellung folgt (§ 8 Abs. 2
SGB V). Die Befreiung erstreckt sich nur auf die Eltern-
zeit. Anschließend gelten die gesetzlichen Vorschriften.
Für die Zeit der Befreiung von der Krankenversiche-
rungspflicht während der Teilzeitbeschäftigung haben
die Arbeitnehmer bei Erfüllung der Voraussetzungen aus
der Teilzeitbeschäftigung einen Anspruch auf einen Zu-
schuss zu ihrem Krankenversicherungsbeitrag nach
§ 257 SGB V. 

b) 

Wenn kein Befreiungsantrag gestellt wird, endet bei Ar-
beitnehmern, die freiwillig in der gesetzlichen Kranken-
versicherung versichert sind, die freiwillige Mitglied-
schaft mit Beginn der Pflichtmitgliedschaft (§ 191 Nr. 2
SGB V), d.h. mit Ablauf des Tages, der der Aufnahme
der unschädlichen Teilzeitbeschäftigung vorausgeht. 

Arbeitnehmer, die bei einem privaten Krankenversiche-
rungsunternehmen versichert sind, können den Versiche-
rungsvertrag mit Wirkung vom Eintritt der Versiche-
rungspflicht an kündigen (§ 5 Abs. 9 SGB V). 

Nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 SGB V ruht der Anspruch auf
Krankengeld für die Zeit, in der der Versicherte Eltern-
zeit in Anspruch nimmt, es sei denn, dass die Arbeitsun-
fähigkeit vor Beginn der Elternzeit eingetreten ist. In
den Fällen einer erziehungsgeldunschädlichen Teilzeit-
beschäftigung wird das Krankengeld aus dem Arbeits-
entgelt berechnet, das aus einer versicherungspflichtigen
Beschäftigung während der Elternzeit erzielt wurde. 

2
Arbeitslosenversicherung

Personen, die ein Kind erziehen, das das dritte Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat, sind in dieser Zeit in der
Arbeitslosenversicherung versicherungspflichtig (§ 26
Abs. 2a SGB III), wenn sie

– unmittelbar vor der Kindererziehung versicherungs-
pflichtig waren, eine laufende Entgeltersatzleistung
nach SGB III bezogen oder eine als Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahme geförderte Beschäftigung ausgeübt
haben, die ein Versicherungspflichtverhältnis oder den
Bezug einer laufenden Entgeltersatzleistung nach
SGB III unterbrochen hat, und

– sich mit dem Kind im Inland gewöhnlich aufhalten
oder bei Aufenthalt im Ausland Anspruch auf Kinder-
geld nach dem Einkommensteuergesetz oder Bundes-
kindergeldgesetz haben oder ohne die Anwendung des
§ 64 oder § 65 des Einkommensteuergesetzes oder des
§ 3 oder § 4 des Bundeskindergeldgesetzes haben wür-
den.

Dies gilt nur für Kinder des Erziehenden, seines nicht
dauernd getrennt lebenden Ehegatten oder seines nicht
dauernd getrennt lebenden Lebenspartners. Haben meh-
rere Personen ein Kind gemeinsam erzogen, besteht Ver-
sicherungspflicht nur für die Person, der nach den Rege-
lungen des Rechts der gesetzlichen Rentenversicherung
die Erziehungszeit zuzuordnen ist (§ 56 Abs. 2 SGB VI 
s. u. Nr. 3).

Die Beiträge sind nach § 345a SGB III pauschaliert und
werden nach § 347 SGB III vom Bund getragen.

3
Rentenversicherung

In der gesetzlichen Rentenversicherung gelten Zeiten der
Erziehung eines Kindes in dessen ersten drei Lebensjah-
ren als Pflichtversicherungszeiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 und
§ 56 SGB VI). 

Für einen Elternteil (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 3
Nr. 2 und 3 SGB VI) wird eine Kindererziehungszeit an-
gerechnet, wenn sie ihm zuzuordnen ist und die Erzie-
hung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erfolgt.
Eine Erziehungszeit ist dem Elternteil zuzuordnen, der
sein Kind erzogen hat. Haben mehrere Elternteile das
Kind gemeinsam erzogen, wird die Erziehungszeit einem
Elternteil zugeordnet. Haben die Eltern ihr Kind ge-
meinsam erzogen, können sie durch eine übereinstim-
mende Erklärung bestimmen, welchem Elternteil sie zu-
zuordnen ist. Die Meldebehörden zeigen die Geburt eines
jeden Kindes dem Rentenversicherungsträger der Mutter
an. Geben die Eltern keine anderweitige Erklärung ab,
so werden die Zeiten bei der Mutter angerechnet. Sollen
die Erziehungszeiten dem Vater übertragen werden, so
muss die übereinstimmende Erklärung unverzüglich
beim Rentenversicherungsträger abgegeben werden.
Eine Übertragung ist nur maximal für zwei Monate
rückwirkend möglich. Auch für Adoptiv- oder Pflege-
kinder können Kindererziehungszeiten ab der Adoption
bzw. Aufnahme im Haushalt angerechnet werden. Bei
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Elternteilen, die bereits anderweitig versorgt sind (z.B.
Beamte), ist eine Anrechnung nicht möglich.

Die Zeiten der Kindererziehung werden für die spätere
Rente mit dem Durchschnittsverdienst aller Pflichtversi-
cherten bewertet. Damit die Zeiten der Kindererziehung
dem Versicherungskonto gutgeschrieben werden, ist
allerdings ein Antrag beim Rentenversicherungsträger
erforderlich.

Über die Kindererziehungszeit hinausgehende Zeiten
der Erziehung bis zum 10. Geburtstag des Kindes sind
Berücksichtigungszeiten nach § 57 SGB VI.

Die Anrechnung der Kindererziehungszeiten bzw. Kin-
derberücksichtigungszeiten ist völlig unabhängig davon,
ob Elternzeit in Anspruch genommen wird oder Erzie-
hungsgeld zusteht.

IV. 
Arbeits-, tarif- und zusatzversorgungsrechtliche 

Auswirkungen einer Elternzeit auf das fortbestehende
Arbeitsverhältnis

Dieser Abschnitt enthält Ausführungen zu arbeits-, ta-
rif- und zusatzversorgungsrechtlichen Auswirkungen ei-
ner Elternzeit auf das fortbestehende Arbeitsverhältnis
für die Fälle, in denen eine erziehungsgeldunschädliche
Teilzeitbeschäftigung nicht ausgeübt wird. 

1
Beschäftigungszeit 

(§ 19 BAT; § 6 MTArb)

Die Elternzeit zählt als Beschäftigungszeit, was gleich-
zeitig bei Angestellten die Berücksichtigung als Dienst-
zeit nach § 20 BAT zur Folge hat. 

2
Bewährungsaufstieg (§ 23 a BAT); 

Bewährungsaufstieg/Tätigkeitsaufstieg (Nr. 5 Abschn. B
der Vorbemerkungen zu allen Lohngruppen des Lohn-
gruppenverzeichnisses der Länder zum MTArb)

Die Bewährungszeit muss grundsätzlich ohne Unterbre-
chung zurückgelegt werden. Wird sie durch eine Eltern-
zeit nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz unterbro-
chen, hemmt dies den Ablauf der Bewährungszeit, sofern
durch die Elternzeit und eine etwaige sonstige Beurlau-
bung zur Kinderbetreuung ein Zeitraum von insgesamt
fünf Jahren nicht überschritten wird (§ 23a Satz 2 Nr. 4
Satz 2 Buchst. d BAT bzw. Nr. 5 Abschn. B Unterabs. 1
Satz 3 Buchst. e der Vorbemerkungen zu allen Lohn-
gruppen des Lohngruppenverzeichnisses der Länder
zum MTArb). Das bedeutet, dass die vor der Elternzeit
bzw. vor der sonstigen Beurlaubung verbrachte Zeit er-
halten bleibt, die Elternzeit bzw. die Zeit der Beurlau-
bung selbst jedoch nicht angerechnet wird. 

Dauert die Gesamtzeit der Beurlaubung länger als fünf
Jahre, etwa weil für mehrere Kinder Elternzeit in An-
spruch genommen oder im Anschluss an die Elternzeit
Sonderurlaub zur Kinderbetreuung gewährt wird, be-
ginnt die Bewährungszeit nach der Rückkehr in die Be-
schäftigung erneut zu laufen. Die zuvor verbrachten Zei-
ten können in diesen Fällen nicht mehr als Bewährungs-
zeit berücksichtigt werden. 

3
Bewährungszeit/Tätigkeitszeit nach den Anlagen 1 a
und 1 b zum BAT

Auf die in Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1 a und 1 b
zum BAT für einen Fallgruppenaufstieg bzw. für eine
Vergütungsgruppenzulage vorgesehenen Zeiten einer Be-
währung oder Tätigkeit ist die Elternzeit zwar nicht an-
zurechnen; da jedoch nicht gefordert ist, dass die Be-
währungszeit/Tätigkeitszeit ohne Unterbrechung zu-
rückgelegt sein muss, bleiben die vor der Elternzeit lie-
genden Zeiten erhalten. 

4
Grundvergütung/Monatstabellenlohn 

(§ 27 Abschn. A und B BAT; § 21 Abs. 3, § 24 MTArb)

Das Aufsteigen in den Lebensaltersstufen nach § 27
Abschn. A BAT oder in den Stufen nach § 27 Abschn. B
BAT sowie in den Lohnstufen nach § 24 MTArb wird
durch Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu drei Jahren
für jedes Kind und damit durch die Elternzeit nicht ge-
hemmt (vgl. z.B. § 27 Abschn. A Abs. 7 Satz 2 BAT). Der
Arbeitnehmer erhält also nach Ablauf der Elternzeit die
Grundvergütung bzw. den Monatstabellenlohn, die bzw.
den er erhalten hätte, wenn er nicht beurlaubt gewesen
wäre. 

5
Unständige Bezügebestandteile 

(§ 36 Abs. 1 Unterabs. 2 und 3 BAT; § 31 Abs. 2 Unter-
abs. 2 und 3 MTArb)

Nach § 36 Abs. 1 Unterabs. 5 BAT bzw. § 31 Abs. 2
Unterabs. 5 MTArb ist hinsichtlich der unständigen Be-
zügebestandteile bei Beginn der Elternzeit so zu verfah-
ren, als habe das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Tages
vor Beginn der Elternzeit geendet. Die unständigen Be-
zügebestandteile aus Arbeitsleistungen vor Beginn der
Elternzeit sind dann unverzüglich zu zahlen (§ 36 Abs. 1
Unterabs. 5 i.V.m. Unterabs. 4 BAT; § 31 Abs. 2 Unter-
abs. 5 i.V.m. Unterabs. 4 MTArb). Bei Wiederaufnahme
der Arbeit nach der Elternzeit wird der Arbeitnehmer
bei der Anwendung des § 36 Abs. 1 Unterabs. 2 BAT
bzw. § 31 Abs. 2 Unterabs. 2 MTArb wie ein Neueinge-
stellter behandelt. 

6
Krankenbezüge 

(§ 37 BAT; § 71 BAT; § 42 MTArb)

Wenn der Arbeitnehmer nach Beantragung der Eltern-
zeit, aber vor deren Beginn arbeitsunfähig erkrankt und
die Arbeitsunfähigkeit bei Beginn der Elternzeit noch
andauert, entfällt der Anspruch auf Krankenbezüge mit
Beginn der Elternzeit (vgl. BAG, Urteil vom 22. Juni
1988 – 5 AZR 526/87 –, AP Nr. 1 zu § 1 BErzGG). Er-
krankt der Arbeitnehmer während der Elternzeit, hat er
ebenfalls keinen Anspruch auf Krankenbezüge. 

Ist der Arbeitnehmer im Zeitpunkt der Beendigung der
Elternzeit arbeitsunfähig erkrankt, erhält er vom Tage
nach Ablauf der Elternzeit an Krankenbezüge. Die
Sechswochenfrist nach § 37 Abs. 2 BAT, § 71 Abs. 2
Satz 1 BAT und § 42 Abs. 2 MTArb beginnt mit dem Tag
nach Ablauf der Elternzeit. Ist der Arbeitnehmer auch
nach Ablauf dieser Frist noch arbeitsunfähig, erhält er
weiterhin Krankenbezüge, wenn die tarifliche Bezugs-
frist (nach § 37 Abs. 3 BAT, § 71 Abs. 2 Satz 2 BAT, § 42
Abs. 3 MTArb) noch nicht abgelaufen ist; für deren Be-
rechnung ist jedoch vom Eintritt der Arbeitsunfähigkeit
während der Elternzeit und nicht vom Tage nach deren
Beendigung auszugehen. 

Beispiel: 

Die Elternzeit einer Arbeiterin mit einer Beschäfti-
gungszeit (§ 6 MTArb) von mehr als einem, aber weniger
als drei Jahren endet mit Ablauf des 31. März; Tag der
Arbeitsaufnahme wäre der 1. April. Die Arbeiterin ist
vom 1. März bis zum 13. Juni (= 15 Wochen) arbeitsunfä-
hig erkrankt. 

Die Arbeiterin erhält vom Tage nach Ablauf der Eltern-
zeit (1. April) an Krankenbezüge in Höhe des Urlaubs-
lohnes – ggf. zuzüglich des Sozialzuschlages – für die
Dauer von sechs Wochen (§ 42 Abs. 2 Unterabs. 1 MTArb
i.V.m. § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz), also bis zum 12.
Mai. Anschließend hat sie Anspruch auf Krankengeldzu-
schuss (§ 42 Abs. 3 bis 9 MTArb) bis zum Ende der 13.
Woche seit Beginn der Arbeitsunfähigkeit, also bis zum
30. Mai. 
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7
Jubiläumszuwendung 

(§ 39 BAT; § 45 MTArb)

Vollendet ein Arbeitnehmer während der Elternzeit eine
für die Anwendung des § 39 Abs. 1 BAT/§ 45 Abs. 1
MTArb maßgebende Dienstzeit oder Jubiläumszeit, ist
die Jubiläumszuwendung in entsprechender Anwendung
des § 39 Abs. 2 BAT bzw. § 45 Abs. 2 MTArb bei Wieder-
aufnahme der Arbeit zu gewähren. 

8
Beihilfen 

(§ 40 BAT; § 46 MTArb)

Während der Elternzeit besteht ggf. Anspruch auf Bei-
hilfen (vgl. § 2 in Verbindung mit § 6 der Verordnung
über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Ge-
burts- und Todesfällen an Angestellte, Arbeiter und Aus-
zubildende vom 9. April 1965 [GV. NRW. S. 108; SGV.
NRW. 2031]). 

9
Sterbegeld 

(§ 41 BAT; § 47 MTArb)

Der Sterbegeldanspruch wird durch die Elternzeit nicht
berührt, da es sich nicht um eine Beurlaubung nach § 50
BAT bzw. § 55 MTArb handelt (vgl. § 41 Abs. 1 BAT bzw.
§ 47 Abs. 1 MTArb). 

10
Zusatzversorgung

Eine bestehende Pflichtversicherung bei der VBL wird
durch die Elternzeit nicht berührt. Da während der El-
ternzeit kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt ge-
zahlt wird, sind während dieser Zeit grundsätzlich auch
keine Umlagen oder Beiträge zur VBL zu entrichten (vgl.
§ 16 ATV). Wird während der Elternzeit die Zuwendung
gezahlt (vgl. nachstehend Nr. 15 Abs. 1), gehört sie nicht
zum zusatzversorgungspflichtigen Entgelt, soweit sie auf
die Elternzeit entfällt (§ 15 Abs. 2 ATV i.V.m. Satz 1
Nr. 14 der Anlage 3 zum ATV). Für jeden bei der Berech-
nung der Zuwendung berücksichtigten vollen Monat, für
den keine Umlagen für laufendes zusatzversorgungs-
pflichtiges Entgelt zu entrichten waren, ist zur Bemes-
sung der Umlage der Betrag der Zuwendung um ein
Zwölftel zu vermindern. Die Umlage ist nur aus dem ggf.
verbleibenden Restbetrag zu entrichten. Für einen in der
Zuwendung enthaltenen Kindererhöhungsbetrag (z.B.
gemäß § 2 Abs. 3 des Tarifvertrages über eine Zuwen-
dung für Angestellte) gilt das oben gesagte entspre-
chend.

Die Zuwendung ist in dem Kalendermonat zu berück-
sichtigen, in dem sie gezahlt worden ist. 

Während der Elternzeit (nicht während einer erzie-
hungsgeldunschädlichen Teilzeitbeschäftigung) werden
dem Versorgungskonto des Arbeitnehmers bei der VBL
zusätzliche Versorgungspunkte als soziale Komponenten
(§ 9 Abs. 1 ATV) gutgeschrieben. Obwohl kein Zusatz-
versorgungspflichtiges Entgelt vorliegt, werden dem Be-
schäftigten, dessen Arbeitsverhältnis während der El-
ternzeit ruht, für jedes Kind Versorgungspunkte gutge-
schrieben, die sich bei einem zusatzversorgungspflichti-
gen Entgelt von 500 Euro ergeben würden. 

11
Erholungsurlaub 

(§ 48 BAT; § 48 MTArb)

Nach § 17 Abs. 1 BErzGG kann der Arbeitgeber den Er-
holungsurlaub, der dem Arbeitnehmer für das Urlaubs-
jahr zusteht, für jeden vollen Kalendermonat der Eltern-
zeit, in dem nicht gleichzeitig Teilzeitarbeit bei demsel-
ben Arbeitgeber geleistet wird, um ein Zwölftel kürzen.
Ich bitte, von dieser Kürzungsmöglichkeit Gebrauch zu
machen. 

Soweit der (nach der Kürzung) zustehende Erholungsur-
laub vor Beginn der Elternzeit nicht gewährt wurde, ist

er nach Beendigung der Elternzeit in dem dann laufen-
den Urlaubsjahr oder im nächsten Urlaubsjahr ohne
Rücksicht auf die Fristen des § 47 Abs. 7 BAT bzw. § 53
Abs. 1 MTArb nachzugewähren (§ 17 Abs. 2 BErzGG).
Eine Nachgewährung ist jedoch nicht möglich, wenn der
Erholungsurlaub vor Beginn der Elternzeit nicht mehr
erfüllbar war. 

Auf die Regelung Nr. 7 der Durchführungshinweise zu
§ 47 BAT (gem. RdErl. des Innenministeriums und des
Finanzministeriums vom 24.4.1961, SMBl. NRW. 20310)
wird insoweit hingewiesen.

Beispiel: 

Eine Angestellte hat wegen Krankheit und wegen der
Mutterschutzfrist nach § 3 Abs. 2 MuSchG bis zur Ge-
burt ihres Kindes am 24. August 2006 den Erholungsur-
laub aus dem Jahre 2005 nicht in vollem Umfang neh-
men können. Im Anschluss an die Mutterschutzfrist des
§ 6 Abs. 1 MuSchG, die am 4. Oktober 2006 abläuft,
nimmt sie ab 5. Oktober Elternzeit. 

Der restliche Erholungsurlaub aus dem Jahr 2005 ist
auch unter Berücksichtigung der übertariflich einge-
räumten Übertragungsmöglichkeit bereits mit Ablauf
des 30. September 2006, also vor Beginn der Elternzeit,
verfallen. Eine Nachgewährung des restlichen Erho-
lungsurlaubs nach der Elternzeit findet nicht statt. 

Der nachzugewährende Erholungsurlaub verfällt auch
dann mit Ablauf des auf das Ende der Elternzeit folgen-
den Kalenderjahres, wenn er wegen Inanspruchnahme
einer weiteren Elternzeit nicht genommen werden kann
(Urteil des BAG vom 21. Oktober 1997 – 9 AZR 267/96 –
AP Nr. 75 zu § 7 BUrlG Abgeltung). 

Hat der Arbeitnehmer vor dem Beginn der Elternzeit
mehr Erholungsurlaub erhalten, als ihm unter Berück-
sichtigung der Kürzungsvorschrift des § 17 Abs. 1
BErzGG zusteht, kann der Arbeitgeber den nach dem
Ende der Elternzeit zustehenden Erholungsurlaub um
die zu viel gewährten Urlaubstage kürzen (§ 17 Abs. 4
BErzGG). Von dieser (dem § 4 Abs. 4 des Arbeitsplatz-
schutzgesetzes entsprechenden) Kürzungsmöglichkeit ist
Gebrauch zu machen. 

Bei der Berechnung der Urlaubsvergütung für Zeiten ei-
nes Erholungsurlaubs nach Beendigung der Elternzeit
ist zu beachten, dass die für Neueingestellte geltende
Vorschrift in Satz 5 der Protokollnotiz Nr. 2 zu § 47 Abs.
2 BAT, wonach bei der Berechnung des Monatsdurch-
schnitts (für die Ermittlung des Aufschlags zur Urlaubs-
vergütung) die Zeit vor dem Beginn des dritten vollen
Kalendermonats des Bestehens des Angestelltenverhält-
nisses unberücksichtigt bleibt, keine entsprechende An-
wendung findet (Urteil des BAG vom 19. März 1996 – 9
AZR 1051/94 – AP Nr. 20 zu § 47 BAT). 

12
Urlaubsabgeltung 

(§ 51 BAT; § 54 MTArb)

Endet das Arbeitsverhältnis während der Elternzeit oder
setzt der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis im An-
schluss an die Elternzeit nicht fort, ist ein noch nicht ge-
währter Erholungsurlaub abzugelten (§ 17 Abs. 3
BErzGG). Die Abgeltung richtet sich nach § 51 Abs. 2
BAT bzw. § 54 Abs. 2 MTArb. 

13
Übergangsgeld 

(§§ 62, 63 BAT; §§ 65, 66 MTArb)

a) 

Die Gewährung von Übergangsgeld bei Ausscheiden auf
Grund eigener Kündigung bzw. Auflösungsvertrages
zum Ablauf der Elternzeit kommt nach den tariflichen
Vorschriften nur für Arbeitnehmerinnen in Betracht, die
spätestens drei Monate nach der Niederkunft wegen der
Niederkunft gekündigt oder einen Auflösungsvertrag ge-
schlossen haben (§ 62 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. b BAT bzw.
§ 65 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. b MTArb); die Kündigung muss
innerhalb von drei Monaten nach der Niederkunft er-
klärt bzw. der Auflösungsvertrag innerhalb dieser Frist
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abgeschlossen sein. Kündigung oder Auflösungsvertrag
können jedoch zu einem späteren Zeitpunkt (hier: zum
Ende der Elternzeit) wirksam werden. 

b) 

Für die Bemessung des Übergangsgeldes zählt die El-
ternzeit bei Angestellten nicht mit, da § 63 Abs. 3 Unter-
abs. 1 Satz 1 BAT alle Zeiten ausnimmt, für die wegen
Beurlaubung 

– gleich aus welchen Gründen – keine Bezüge gezahlt
wurden. Für Arbeiter zählt die Elternzeit hingegen
mit, weil § 66 Abs. 1 MTArb auf die Beschäftigungs-
zeit abstellt, von der lediglich ein Sonderurlaub nach
§ 55 MTArb ausgenommen ist (§ 55 Abs. 3 MTArb). 

14
Urlaubsgeld nach den Urlaubsgeldtarifverträgen

Nach § 1 Abs. 1 Unterabs. 1 Nr. 3 der Urlaubsgeldtarif-
verträge erhält der Arbeitnehmer bzw. Auszubildende
bei Erfüllung der sonstigen Anspruchsvoraussetzungen
das Urlaubsgeld, wenn er mindestens für einen Teil des
Monats Juli des laufenden Jahres Anspruch auf Bezüge
hat. 

Ist die Voraussetzung des § 1 Abs. 1 Unterabs. 1 Nr. 3 der
Urlaubsgeldtarifverträge nur wegen Ablaufs der Bezugs-
frist für die Krankenbezüge, wegen des Bezugs von Mut-
terschaftsgeld oder wegen der Inanspruchnahme der El-
ternzeit nicht erfüllt, genügt es, wenn ein Anspruch auf
Bezüge für mindestens drei volle Kalendermonate des
ersten Kalenderhalbjahres bestanden hat (§ 1 Abs. 1
Unterabs. 2 der Urlaubsgeldtarifverträge). 

Ist auch diese Voraussetzung nur wegen des Bezugs von
Mutterschaftsgeld oder wegen der Inanspruchnahme der
Elternzeit nicht erfüllt, steht das Urlaubsgeld dann zu,
wenn die Arbeit bzw. Ausbildung in unmittelbarem An-
schluss an den Ablauf der Schutzfristen bzw. an die El-
ternzeit – aber noch in demselben Kalenderjahr – wieder
aufgenommen wird. Dabei ist es unschädlich, wenn die
Arbeit bzw. Ausbildung am ersten Arbeitstag bzw. Aus-
bildungstag nach Ablauf der Schutzfrist oder der El-
ternzeit lediglich wegen Arbeitsunfähigkeit oder Erho-
lungsurlaubs noch nicht aufgenommen werden konnte,
sofern sie noch in demselben Kalenderjahr aufgenom-
men wird. 

Wird die Arbeit bzw. Ausbildung nicht wieder aufge-
nommen – z.B. wegen der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses oder wegen eines Sonderurlaubs unter Ver-
zicht auf die Bezüge – oder wird sie erst im folgenden
Kalenderjahr wieder aufgenommen, entsteht kein An-
spruch auf Urlaubsgeld (vgl. Urteil des BAG vom 25.
August 1992 – 9 AZR 357/91 – AP Nr. 1 zu §§ 22, 23 BAT
Urlaubsgeld). 

15
Zuwendung nach den Zuwendungstarifverträgen

Die Elternzeit berührt die Anspruchsvoraussetzungen
des § 1 Abs. 1 der Zuwendungstarifverträge nicht. Auf
die Höhe der Zuwendung nach § 2 dieser Tarifverträge
wirkt sich eine Elternzeit bis zur Vollendung des zwölf-
ten Lebensmonats des Kindes nicht mindernd aus (vgl.
z.B. § 2 Abs. 2 Satz 2 Buchst. a Doppelbuchst. cc des Zu-
wendungstarifvertrages für Angestellte). Die darüber
hinausgehende Elternzeit führt zur Verminderung der
Zuwendung. 

Beispiel: 

Eine Arbeitnehmerin hat nach der Geburt ihres Kindes
am 10. Juni 2005 Elternzeit im Anschluss an die Mutter-
schutzfrist bis zum 9. Dezember 2006 beantragt und
nimmt am 10. Dezember 2006 die Arbeit wieder auf. 

Im Jahr 2005 führen die Mutterschutzfristen und der Er-
ziehungsurlaub nicht zu einer Verminderung der Zuwen-
dung (§ 2 Abs. 2 Satz 2 Buchst. a Doppelbuchst. bb und
cc der Zuwendungstarifverträge). 

Für das Jahr 2006 gilt Folgendes: Das Kind vollendet
den zwölften Lebensmonat mit Ablauf des 9. Juni 2006.
Für die Monate Januar bis Juni tritt keine Verminderung
der Zuwendung ein (§ 2 Abs. 2 Satz 2 Buchst. a Doppel-

buchst. cc der Zuwendungstarifverträge). Die Elternzeit
in den Monaten Juli bis November 2006 führt dagegen
zu einer Verminderung der Zuwendung um 5/12 (im Mo-
nat Dezember 2006 stehen bereits wieder Bezüge zu). 

Wird eine Arbeitnehmerin während der Elternzeit erneut
schwanger und fallen Zeiten der Beschäftigungsverbote
nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG in die Zeit nach
Vollendung des zwölften Lebensmonats des zuvor gebo-
renen Kindes, vermindert sich die Zuwendung ebenfalls,
denn § 2 Abs. 2 Satz 2 Buchst. a Doppelbuchst. bb der
Zuwendungstarifverträge greift nicht ein, weil die
Nichtzahlung von Bezügen auf der Elternzeit beruht. 

Auch die Geburt des weiteren Kindes während einer
noch andauernden Elternzeit für ein zuvor geborenes
Kind wirkt sich für die restliche Dauer dieser Elternzeit
auf die Zuwendung nicht aus, da eine bestehende Ar-
beitsbefreiung (Elternzeit für das zuvor geborene Kind)
etwaige nachfolgende Befreiungsgründe (Elternzeit für
das weitere Kind) überlagert. Zusätzlich ergibt sich aus
§ 2 Abs. 2 Satz 2 Buchst. a Doppelbuchst. cc der Zuwen-
dungstarifverträge in der seit dem 1. April 1999 gelten-
den Fassung, dass für die Kalendermonate der Elternzeit
nur dann eine Zuwendung zu zahlen ist, wenn am Tag
vor Antritt der Elternzeit Anspruch auf Bezüge oder auf
Zuschuss zum Mutterschaftsgeld bestanden hat. 

Beispiel: 

Für ein am 5. Juni 2005 geborenes Kind hat die Arbeit-
nehmerin Elternzeit bis zur Vollendung des 18. Lebens-
monats dieses Kindes, also bis zum 4. Dezember 2006
verlangt. Am 20. August 2006 bringt die Arbeitnehmerin
ihr zweites Kind zur Welt. An den Ablauf von Elternzeit
für das zuvor geborene Kind (4. Dezember 2006) schließt
sich ab 5. Dezember 2006 die Elternzeit für das zuletzt
geborene Kind an. 

Im Kalenderjahr 2006 hat die Arbeitnehmerin Anspruch
auf eine anteilige Zuwendung nur für die Monate Januar
bis Juni (Vollendung des zwölften Lebensmonats des zu-
vor geborenen Kindes). Für die restlichen Kalendermo-
nate der Elternzeit für dieses Kind (Juli bis November
2006) sowie für die Zeit ab Dezember 2006 (Beginn der
Elternzeit für das zuletzt geborene Kind, das den zwölf-
ten Lebensmonat noch nicht vollendet hat) bis zum Ab-
lauf dieser (zweiten) Elternzeit besteht kein Anspruch
auf eine anteilige Zuwendung. 

Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf Grund ei-
gener Kündigung oder Auflösungsvertrages zum Ende
der Elternzeit kann die Anspruchsvoraussetzung für eine
Zuwendung nur von Arbeitnehmerinnen und nur unter
der Voraussetzung des § 1 Abs. 2 Nr. 4 Buchst. b der Zu-
wendungstarifverträge erfüllt werden. 

16
Vermögenswirksame Leistungen

Während der Elternzeit stehen vermögenswirksame
Leistungen nach den Tarifverträgen über vermögens-
wirksame Leistungen grundsätzlich nicht zu, es sei denn,
dass – z.B. bei Beendigung der Elternzeit im Laufe eines
Kalendermonats – für diesen Kalendermonat Vergü-
tung/Lohn bzw. Urlaubsvergütung/Urlaubslohn bzw.
Krankenbezüge gezahlt werden.

V.
Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit

Nach § 15 Abs. 4 BErzGG darf während der Elternzeit
eine Teilzeitbeschäftigung mit höchstens 30 Stunden wö-
chentlich (erziehungsgeldunschädliche Teilzeitbeschäfti-
gung) ausgeübt werden. Arbeitnehmer, die eine erzie-
hungsgeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung ausüben,
werden vom Geltungsbereich der Manteltarifverträge
(BAT, MTArb) erfasst, es sei denn, ein Ausnahmetatbe-
stand des § 3 BAT/MTArb greift ein. 

Die erziehungsgeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung
wird in der Regel bei demselben Arbeitgeber (beurlau-
bender Arbeitgeber) ausgeübt werden. Mit Zustimmung
des beurlaubenden Arbeitgebers kann die Beschäftigung
aber auch bei einem anderen Arbeitgeber geleistet wer-
den; siehe hierzu Abschnitt I Nr. 4. 
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1
Beschäftigung bei demselben Arbeitgeber

Beantragt ein Arbeitnehmer, dessen arbeitsvertraglich
vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit mehr als 30 Stun-
den beträgt, eine erziehungsgeldunschädliche Teilzeitbe-
schäftigung bei seinem Arbeitgeber auszuüben (zu den
Voraussetzungen, unter denen diesem Antrag entspro-
chen werden muss, siehe Abschnitt I Nr. 4), muss die ar-
beitsvertraglich vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit
durch eine Änderung des bestehenden Arbeitsvertrages
entsprechend reduziert werden. Es wird sich sodann in
der Regel um eine Teilzeitbeschäftigung im Sinne des
§ 15 b BAT bzw. § 15 b MTArb handeln. Die Reduzierung
der Arbeitszeit kann befristet (z.B. auf die Dauer der El-
ternzeit) oder auch unbefristet vereinbart werden. 

Für die tariflichen Arbeitsbedingungen während der er-
ziehungsgeldunschädlichen Teilzeitbeschäftigung erge-
ben sich, abgesehen von der Berechnung der Zuwendung
(s.u.), keine Besonderheiten gegenüber sonstigen Teil-
zeitbeschäftigungen. 

Der Arbeitnehmer steht während der erziehungsgeldun-
schädlichen Teilzeitbeschäftigung nicht in mehreren Ar-
beitsverhältnissen zu demselben Arbeitgeber. Nur dann,
wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in ei-
nem unmittelbaren Sachzusammenhang stehen, kann
gemäß § 4 Abs. 1 Unterabs. 2 BAT bzw. § 4 Abs. 1 Unter-
abs. 2 MTArb ausnahmsweise ein weiteres Arbeitsver-
hältnis begründet werden (vgl. auch BAG im Urteil vom
21. August 1991 – 5 AZR 634/90 – ZTR 1992, 73). 

Beispiel: 

Eine Lehrerin im Angestelltenverhältnis an einer allge-
mein bildenden Schule beansprucht nach der Geburt ih-
res Kindes Elternzeit bis zur Vollendung des dritten Le-
bensjahres des Kindes. Während der Elternzeit nimmt
sie zeitlich befristet eine Tätigkeit als Schreibkraft bei
einem Finanzamt auf. 

Es handelt sich um mehrere Arbeitsverhältnisse im
Sinne des § 4 Abs. 1 Unterabs. 2 BAT, da die Tätigkeiten
als Lehrerin und als Schreibkraft nicht in einem un-
mittelbaren Sachzusammenhang stehen. 

2
Berechnung der Zuwendung während der erziehungsgel-
dunschädlichen Teilzeitbeschäftigung

Für die Höhe der Zuwendung nach den Zuwendungsta-
rifverträgen ist grundsätzlich der Umfang der erzie-
hungsgeldunschädlichen Teilzeitbeschäftigung maßge-
bend.

Allerdings ist seit dem 1. April 1999 die Regelung in § 2
Abs. 1 Unterabs. 5 der Zuwendungstarifverträge zu be-
achten, wonach in Fällen, in denen im Bemessungsmonat
für die Zuwendung eine erziehungsgeldunschädliche
Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird und das Kind am
ersten Tage des Bemessungsmonats den zwölften Le-
bensmonat noch nicht vollendet hat, die Zuwendung
sich abweichend von dem Beschäftigungsumfang im Be-
messungsmonat nach dem Beschäftigungsumfang am
Tage vor dem Beginn der Elternzeit bemisst. 

Beispiel: 

Eine bisher vollbeschäftigte Angestellte, deren Kind am
3. Januar 2006 geboren wird, nimmt am 1. März 2006
nach Ablauf der achtwöchigen Mutterschutzfrist eine er-
ziehungsgeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung im Um-
fang von 16 Wochenstunden auf, die am 31. Dezember
2006 noch andauert. 

Der Bemessung der Zuwendung im Jahr 2006 werden
auf Grund des § 2 Abs. 1 Unterabs. 5 des Tarifvertrages
über eine Zuwendung für Angestellte 12/12 des Betrages
zugrunde gelegt, der im Monat September 2006 als Ur-
laubsvergütung bei Vollbeschäftigung zugestanden
hätte. 

Für die neben dem Beschäftigungsumfang ansonsten
noch maßgebenden Kriterien (z.B. Vergütungsgruppe,
Vergütungstabelle, Lebensaltersstufe/Stufe der Grund-
vergütung, Ortszuschlagsstufe) ist hingegen nicht auf

den Tag vor dem Beginn der Elternzeit, sondern weiter-
hin auf die Verhältnisse im eigentlichen Bemessungsmo-
nat abzustellen. 

3
Berechnung des Urlaubsgeldes während der erziehungs-
geldunschädlichen Teilzeitbeschäftigung

Grundsätzlich ist der Umfang der erziehungsgeldun-
schädlichen Teilzeitbeschäftigung für die Höhe des Ur-
laubsgeldes nach den Urlaubsgeldtarifverträgen maßge-
bend. 

Allerdings ist auf Grund der Rechtsprechung des BAG
(Urteil des BAG vom 19.3.2002 – 9 AZR 29/01) in Fällen,
in denen das Urlaubsgeld während der Elternzeit ohne
Beschäftigung höher ausfallen würde als während der
erziehungsgeldunschädlichen Teilzeitbeschäftigung, ab-
weichend vom Wortlaut der Urlaubsgeldtarifverträge
das Urlaubsgeld nicht nach dem Beschäftigungsumfang
der erziehungsgeldunschädlichen Teilzeitbeschäftigung
sondern nach dem vor Beginn der Elternzeit maßgeben-
den Beschäftigungsumfang zu berechnen.

Dies ist dann der Fall, wenn

– die Drei-Monats-Voraussetzung (vgl. Abschnitt IV
Nr. 14 Abs. 1) mit Bezügen aus dem bisherigen Be-
schäftigungsumfang erfüllt ist und im Monat Juli nur
Bezüge aus der erziehungsgeldunschädlichen Teilzeit-
beschäftigung zustehen oder

– die Drei-Monats-Voraussetzung mit Bezügen aus dem
bisherigen Beschäftigungsumfang zwar nicht erfüllt
ist, aber noch vor Ablauf des Kalenderjahres (Ab-
schnitt IV Nr. 14 Abs. 2) die Beschäftigung in dem bis-
herigen, mindestens aber in einem höheren als dem
während der erziehungsgeldunschädlichen Teilzeitbe-
schäftigung maßgebenden Umfang wider aufgenom-
men wird.

In dem zuletzt genannten Fall wäre die Differenz zwi-
schen dem Urlaubsgeld aus dem Beschäftigungsumfang
der erziehungsgeldunschädlichen Teilzeitbeschäftigung
und dem bisherigen Beschäftigungsumfang erst dann zu
zahlen, wenn im laufenden Kalenderjahr die Arbeit wie-
der in einem höheren Umfang aufgenommen wird. 

4
Beschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber

Übt der Arbeitnehmer während der Elternzeit mit Zu-
stimmung des beurlaubenden Arbeitgebers eine erzie-
hungsgeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung bei einem
anderen Arbeitgeber aus, ist dies aus der Sicht des beur-
laubenden Arbeitgebers so zu bewerten, als würde der
Arbeitnehmer während der Elternzeit keine Tätigkeit
ausüben. Die Ausführungen in Abschnitt IV dieses
Rundschreibens gelten daher entsprechend. Ich weise je-
doch darauf hin, dass eine Beschäftigung bei einer ande-
ren Landesbehörde keine Beschäftigung bei einem ande-
ren Arbeitgeber ist. 

3
Beschäftigung von Arbeitnehmern anderer Arbeitgeber

Soll mit einem Arbeitnehmer, der aus einem Arbeitsver-
hältnis zu einem anderen Arbeitgeber wegen der Inan-
spruchnahme der Elternzeit beurlaubt ist, eine erzie-
hungsgeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung vereinbart
werden, bestimmen sich die tariflichen Arbeitsbedin-
gungen während dieses Teilzeitbeschäftigungsverhält-
nisses nach den allgemein für Teilzeitbeschäftigungen
geltenden Vorschriften. 

– MBl. NRW. 2006 S. 272 
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20320

Durchführung des Bundesbesoldungsgesetzes; 
Konkurrenzregelung bei Teilzeitbeschäftigung

nach § 40 Abs. 4 Satz 2 
und § 40 Abs. 5 Satz 3 BbesG

RdErl. d. Finanzministeriums v. 21. 4. 2006 
– B 2020 – 40.5 – IV 2 –

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom
29. September 2005 – BVerwG 2 C 44.04 – in einem Ein-
zelfall entschieden, dass bei verfassungskonformer Aus-
legung der Konkurrenzregelungen zum Familienzu-
schlag auch in den Fällen der sog. unterhälftigen Teil-
zeitbeschäftigung ein Anspruch auf den hälftigen Ver-
heiratetenzuschlag und die ungekürzten kinderbezoge-
nen Teile des Familienzuschlags bestehen kann. 

Hierzu weise ich im Einvernehmen mit dem Innenminis-
terium auf Folgendes hin: 

1
Entsprechend dem o.g. Urteil ist ab dem 1. September
2005 § 6 Abs. 1 BBesG auf die Beträge des Familienzu-
schlags nach § 40 Abs. 4 und 5 BBesG auch dann nicht
anzuwenden, wenn anspruchsberechtigte Ehepartner/El-
tern in Teilzeit beschäftigt sind und dabei zusammen
insgesamt mindestens die regelmäßige Arbeitszeit eines
Vollzeitbeschäftigten erreichen. Im Rahmen der Prüfung,
ob diese Voraussetzung erfüllt wird, ist bei abweichen-
den Arbeitszeitregelungen für die anspruchsberechtigten
Ehepartner/Eltern auf die Summe der prozentualen An-
teilssätze abzustellen.

2
Besoldungskorrekturen für Zeiten vor dem 1. September
2005 sind dann vorzunehmen, wenn der Familienzu-
schlag noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist oder
wenn entsprechende Ansprüche noch nicht verjährt sind.
Die Korrekturen setzen in diesen Fällen grundsätzlich
einen schriftlichen Antrag voraus.

3
Die Ausführungen gelten entsprechend, wenn ein Ehe-
partner/Elternteil als Teilzeitbeschäftigter in einem pri-
vat-rechtlichen Dienstverhältnis im öffentlichen Dienst
(§ 40 Abs. 6 BBesG) steht und Anspruch auf einen Ver-
heiratetenanteil und/oder Kinderanteil im Ortszuschlag,
auf einen Familienzuschlag, einen Sozialzuschlag oder
eine diesen Bezügebestandteilen entsprechende Leistung
hat.

– MBl. NRW. 2006 S. 280

2051
Begleitung von Transporten durch die Polizei

RdErl. d. Innenministeriums v. 4. 4. 2006
– 44 – 57.04.17 – 3

Mein RdErl. vom 5.7.2005 (SMBl. NRW. 2051) wird wie
folgt geändert:

1
In Nummer 1.2, Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender
Satz eingefügt: 

„Die Unterrichtung umfasst auch einen Hinweis auf die
überprüfende und abrechnende Polizeibehörde.“

2
In Nummer 1.2, Absatz 2 wird im letzten Satz das Wort
„kann“ durch das Wort „können“ ersetzt.

3
In Nummer 1.2, Absatz 2 werden im letzten Satz vor
dem Wort „Begleitung“ die Worte „Überprüfung und“
eingefügt.

4
Die Nummer 1.3 wird wie folgt neu gefasst:

„1.3

Überprüfung des Transportes

Die Überprüfung des Transportes, der innerhalb des
Landes Nordrhein-Westfalen beginnt und in Nordrhein-
Westfalen polizeilich begleitet werden muss, führt am
Abfahrtsort die örtlich zuständige Polizeibehörde durch.
Die Überprüfung ist auch durchzuführen, wenn eine Be-
gleitung nicht unmittelbar vom Abfahrtsort aus erfolgt.

Die mit der Überprüfung beauftragten Polizeikräfte ha-
ben sich die Erlaubnis gem. § 29 StVO und die Ausnah-
megenehmigung gemäß § 46 StVO bzw. § 70 StVZO aus-
händigen zu lassen und den Transport unter Verwendung
des Formulars „Checkliste zur Kontrolle von Großraum-
und Schwertransporten“ (NRW 0329) zu überprüfen.
Das zu begleitende Fahrzeug ist auf vorschriftsmäßige
Kennzeichnung, die Einhaltung der vorgeschriebenen
Auflagen der Erlaubnis und der Ausnahmegenehmigung,
insbesondere der Fahrtstrecke, sowie sichtbare äußerli-
che Mängel am Transportfahrzeug, der Ladung und der
Ladungssicherung zu überprüfen. Die Überprüfung des
Transportes ist von fachkundigen Polizeibeamtinnen/
-beamten durchzuführen und auf dem Formular „Leis-
tungsnachweis für Transportbegleitung“ (NRW 0327) zu
dokumentieren. 

Für eine fachgerechte Überprüfung dieser Fahrzeuge
sind ausreichende Kenntnisse über Sonderverkehre, ins-
besondere über Ladung (Überladung, Lastverteilung)
und Ladungssicherung, Technik, Sozialvorschriften im
Straßenverkehr sowie Genehmigungsverfahren, erfor-
derlich. Über ein derartiges Wissen sowie die notwen-
dige Erfahrung bei der Überwachung von Sonderverkeh-
ren verfügen in der Regel die Polizeivollzugsbeamtin-
nen/Polizeivollzugsbeamten des Verkehrsdienstes.

Fachkunde im Sinne dieses Erlasses besitzt, wer ent-
sprechende Kenntnisse über Sonderverkehre durch
Lehrgänge oder langjährige Erfahrung erworben hat und
im Verkehrsdienst (oder bei einer vergleichbaren Aufga-
benwahrnehmung) regelmäßig mit der Überwachung von
Sonderverkehren betraut ist. 

Ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Transport
nicht dem Inhalt der Erlaubnis bzw. der Ausnahmege-
nehmigung, insbesondere nicht den erteilten Nebenbe-
stimmungen (Auflagen und Bedingungen) entspricht, so
kann der Nachweis des ordnungsgemäßen Zustandes
verlangt werden. Werden wesentliche Mängel festge-
stellt, ist der Transport so lange anzuhalten, bis der ord-
nungsgemäße Zustand hergestellt ist. 

Die Erlaubnis- oder Genehmigungsbehörden sind über
wesentliche Beanstandungen zu unterrichten. Sofern
keine Anzeige gefertigt wird, ist ihnen eine Kopie der
zuvor verwendeten „Checkliste zur Kontrolle von Groß-
raum- und Schwertransporten“ (NRW 0329) zu übersen-
den.“

5
In Nummer 1.4 wird die Überschrift „Durchführung der
Begleitung“ ersetzt durch „Begleitung des Transportes“.

6
In Nummer 1.4 werden die Absätze 1 und 2 wie folgt neu
gefasst:

„Die Begleitung ist grundsätzlich Sache der Polizeibe-
hörde (KPB/BR-AP), durch deren Bezirk der Transport
führt. Für Transporte, die sich über mehrere Polizeibe-
zirke erstrecken, können die beteiligten Polizeibehörden
(KPB/BR-AP) eine durchgehende Begleitung durch Be-
gleitkräfte einer Polizeibehörde (KPB/BR-AP) vereinba-
ren. Auf Autobahnen und sonstigen Straßen, die in der
Überwachungszuständigkeit einer Autobahnpolizei lie-
gen, führt die Begleitung ausschließlich die Autobahn-
polizei durch.

Im Einzelfall kann die zuständige Bezirksregierung in
Absprache mit den betroffenen KPB anordnen, wer den
Transport am Ausgangsort übernimmt oder/und bis zum
Bestimmungsort begleitet.
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Transporte durch einen Bereich oder innerhalb desselben
Bezirks einer Polizeibehörde (KPB/BR-AP) sind, soweit
keine einsatztaktischen Gründe dagegen sprechen, mög-
lichst durchgängig von den selben Kräften zu begleiten.
Damit soll eine Übergabe des Transportes innerhalb des
Bezirks der Polizeibehörde von Organisationseinheit zu
Organisationseinheit vermieden werden.

Sofern sich für nachfolgende Polizeibegleitungen keine
Anhaltspunkte für einen nicht ordnungsgemäßen Zu-
stand des Transportes ergeben, können diese die Prüfung
auf die Einhaltung der Fahrtstrecke beschränken; dies
gilt auch für Transporte aus anderen Bundesländern
oder Staaten. Diese können als kontrolliert im Sinne des
Erlasses angesehen werden.“

7
In Nummer 1.4, Absatz 3 wird Satz 1 gestrichen.

8
In Nummer 2, Absatz 1 wird die Bezeichnung „(An-
lage 1)“ gestrichen.

9
In Nummer 2, Absatz 2, Satz 1 werden nach dem Wort
„endet“ die Worte „bei Begleitung des Transportes“ ein-
gefügt.

10
In Nummer 2, Absatz 2 wird nach Satz 2 folgender Satz
eingefügt: 

„Falls der Transport lediglich überprüft wird, endet die
zu berechnende Einsatzzeit mit dem Ende der Überprü-
fung.“

11
In Nummer 2, Absatz 3, Satz 1 werden nach dem
Komma die Worte „wird die Begleitung bei jeder Unter-
brechung und bei der Beendigung separat abgerechnet“
ersetzt durch die Worte „werden die Überprüfung und
sämtliche Begleitstrecken bei der in NRW zuletzt beglei-
tenden Polizeibehörde abgerechnet“.

12
In Nummer 2, Absatz 3 wird nach Satz 1 folgender Satz
eingefügt: 

„Die überprüfenden bzw. begleitenden Polizeikräfte
übersenden dafür binnen zwei Wochen ihren Leistungs-
nachweis auf dem Dienstweg an die abrechnende Poli-
zeibehörde.“

13
In Nummer 2, Absatz 3 wird der letzte Satz gestrichen.

14
In Nummer 3, Absatz 3 wird vor dem Wort „Polizeibe-
hörde“ das Wort „abrechnende“ eingefügt.

15
In Nummer 3, Absatz 3 werden die Worte „,in deren Be-
zirk die letzte Eintragung in den Leistungsnachweis er-
folgt,“ gestrichen.

16
In Nummer 3 wird die Bezeichnung „(Anlage 2)“ ersetzt
durch die Bezeichnung „(NRW 0328)“.

17
In Nummer 6 wird in Satz 1 das Wort „und“ durch ein
Komma ersetzt.

18
In Nummer 6 werden in Satz 1 vor dem Wort „sind“ die
Worte „und „Checkliste zur Kontrolle von Großraum-
und Schwertransporten“ (NRW 0329)“ eingefügt.

19
In Nummer 7 wird die Bezeichnung „Ministerium für
Verkehr, Energie und Landesplanung“ ersetzt durch die
Bezeichnung „Ministerium für Bauen und Verkehr“.

20
Die Anlage wird ausgetauscht.
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2052
Polizei-Dienstausweise, Kriminaldienstmarken

und Visitenkarten
RdErl. d. Innenministeriums v. 12. 4. 2006

– 43-26.00.07 –

Mein Runderlass vom 28. 5. 2003 – 43.1-1504 (SMBl.
NRW. 2052) wird wie folgt geändert:

In Nummer 5 werden folgende neue Sätze 2 und 3 einge-
fügt:

„Er tritt mit Ablauf des 30.9.2006 außer Kraft. Die auf-
grund des Runderlasses vom 23.3.1983 (SMBl. NRW.
20500) ausgegebenen Dienstausweise verlieren mit Ab-
lauf des 30.9.2006 ihre Gültigkeit.“

Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 4.

– MBl. NRW. 2006 S. 283

2056
Wahllichtbildvorlage im Strafverfahren

RdErl. d. Innenministeriums v. 12. 3. 2006 
– 42 – 62.09.08 (6407) –

1
Vorbemerkung

1.1

Die Wahllichtbildvorlage dient der Identifizierung von
namentlich bekannten Personen als Tatverdächtige
durch Zeugen in strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.
Sie hat einen hohen forensischen Beweiswert.

1.2

Die beweiskräftige Verwertung der Ergebnisse von
Wahllichtbildvorlagen setzt insbesondere voraus, dass
den Zeugen eine unbeeinflusste Entscheidung zwischen
mehreren Alternativen darüber möglich war, ob der Tat-
verdächtige auf den vorgelegten Lichtbildern abgebildet
war.

1.3

Bei simultanen Wahllichtbildvorlagen werden die Ver-
gleichsbilder gleichzeitig vorgelegt; die Zeugen entschei-
den sich unter gleichzeitiger Wahrnehmung aller vorge-
legten Bilder.

1.4

Bei sequenziellen Wahllichtbildvorlagen werden die Ver-
gleichsbilder nacheinander einzeln vorgelegt. Die Zeu-
gen entscheiden bei Vorlage jedes einzelnen und vor Prä-
sentation des nächsten Lichtbildes unmittelbar, ob dies
die von ihnen zu identifizierende Person abbildet. Se-
quenziellen Wahllichtbildvorlagen kommt höherer fo-
rensischer Beweiswert zu, da ein unmittelbares Wieder-
erkennen möglich ist und der Verzicht auf Vergleich mit
den anderen präsentierten Bildern nicht zu einer nur re-
lativen Ähnlichkeitsbewertung führt. Daher ist die se-
quenzielle  Wahllichtbildvorlage zu beenden, sobald der
Tatverdächtige auf einem Lichtbild sicher wiederer-
kannt ist.

2
Datenschutz

2.1

In polizeilichen personenbezogenen Sammlungen vor-
handene digitale Lichtbilder sind zur Erstellung von
Vergleichsbildern so zu verfremden, dass die ursprüng-
lich abgebildete Person auf dem Vergleichsbild zweifels-
frei nicht mehr zu erkennen ist.

2.2

Bei der Nutzung von DV-Anwendungen zur Bildbearbei-
tung hat zum Schutz der Persönlichkeitsrechte jegliche
Dokumentation zu unterbleiben, welche Lichtbilder zur
Erstellung des Vergleichsbildes genutzt wurden.

2.3

Sollten im Ausnahmefall Vergleichsbilder real existie-
rende Personen abbilden, so dürfen solche Lichtbilder
nur verwendet werden, wenn die darauf abgebildeten
Personen dieser Verwendung der Bilder ausdrücklich zu-
gestimmt haben. Die Zustimmung ist für jedes Ermitt-
lungsverfahren schriftlich zu dokumentieren.

2.4

Sofern lizenzrechtliche Bestimmungen dem nicht ent-
gegenstehen, dürfen als Vergleichsbilder bzw. zu ihrer
Herstellung auch solche Bilder bzw. Teile davon genutzt
werden, die in so genannten Personenbibliotheken ge-
werblicher DV-Anwendungen frei verfügbar sind.

2.5

Vergleichsbilder dürfen in einer speziellen Datenbank
recherchierfähig nach bestimmten Suchkriterien gespei-
chert werden (Datenpool). Da allein fiktive Personen ab-
gebildet werden, sind dazu keine datenschutzrechtlichen
Regelungen erforderlich. Vergleichsbilder gemäß Nr. 2.3
werden im Datenpool nicht gespeichert.

2.6

Die Zentralen Polizeitechnischen Dienste NRW gewähr-
leisten die technische Verfügbarkeit dieser Datenbank.

2.7

Das Landeskriminalamt NRW definiert unter Einbezie-
hung der Erfahrungen von Polizeibehörden und -ein-
richtungen die fachlichen Standards von Vergleichsbil-
dern. Ihm obliegt die Qualitätskontrolle für die im Da-
tenpool gespeicherten Vergleichsbilder. Es kann die
hierzu erforderlichen Regelungen treffen.

3
Bildbearbeitung

3.1

Für die Bildbearbeitung zum Zwecke der Wahllichtbild-
vorlage sind ausschließlich die für diese Zwecke mit dem
IT-Standard der Polizei des Landes NRW definierten
DV-Anwendungen zu nutzen.

3.2

Die Erstellung von Vergleichsbildern ist allein durch
hierfür speziell fortgebildete Bedienstete der Polizeibe-
hörden zulässig. Im Interesse der Anwendungssicherheit
sollte diese Aufgabe insbesondere Bediensteten des Er-
kennungsdienstes vorbehalten sein.

3.3

Für Wahllichtbildvorlagen sind grundsätzlich Frontal-
aufnahmen zu verwenden. Soweit nicht im Ausnahme-
fall unvermeidlich, ist die Erstellung von Vergleichsbil-
dern mit anderen Aufnahmewinkeln auf Grund der da-
bei besonderen Anforderungen an die Bildbearbeitung
zu vermeiden.

4
Vorbereiten und Durchführen von Wahllichtbildvorlagen

4.1

Die Art der Wahllichtbildvorlage bemisst sich nach den
Anforderungen des Einzelfalls. Vorrangig sollte eine se-
quenzielle Wahllichtbildvorlage erfolgen.

4.2

Soll durch die Wahllichtbildvorlage geklärt werden, ob
eine namentlich bekannte Person tatverdächtig oder tat-
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beteiligt ist, so ist den Zeugen ein Lichtbild dieser Per-
son sowie von sieben weiteren Personen gleichen Ge-
schlechts, ähnlichen Alters und ähnlicher Erscheinung
vorzulegen. Dies hat so zu erfolgen, dass die Zeugen da-
bei nicht bereits aus der Art und Weise der Vorlage Hin-
weise ableiten können, gegen welche der abgebildeten
Personen sich der Tatverdacht richtet. Die freie Aus-
wahlentscheidung von Zeugen darf auch nicht durch äu-
ßerliche Abweichungen des Lichtbildes des Tatverdäch-
tigen von den Vergleichslichtbildern beeinflusst sein.
Alle vorgelegten Bilder müssen im Hinblick auf Gestal-
tung, Format, Schärfe und Farbe sowie andere Merk-
male möglichst gleichartig sein. Hierzu sind ggf. auch
Form und Layout des Lichtbildes des Tatverdächtigen
den entsprechenden Merkmalen der Vergleichsbilder an-
zupassen, ohne jedoch das Aussehen der abgebildeten
Person zu verändern.

4.3

Die Einzelheiten der Lichtbildvorlage sind aktenkundig
zu machen. Ein Farbausdruck der vorgelegten Bilder ist
zur Ermittlungsakte zu nehmen. Hat ein Zeuge den Tat-
verdächtigen im Tatzusammenhang nur kurz wahrge-
nommen, sind die objektiven Kriterien aktenkundig zu
machen, mit denen der Zeuge das Wiedererkennen be-
gründet.

4.4

Die Wahllichtbildvorlage findet grundsätzlich am Com-
putermonitor mittels bereits vorbereiteter oder im Da-
tenpool (vgl. z. Nr. 2.5) gespeicherter Vergleichsbilder
statt. Sie kann auch durch Polizeivollzugsbeamte erfol-
gen, die zum lesenden Zugriff auf diese Anwendung be-
rechtigt sind.

5
Fortbildung

Das Institut für Aus- und Fortbildung der Polizei NRW
gewährleistet ein bedarfsgerechtes Fortbildungsangebot.

– MBl. NRW. 2006 S. 283

2160
Zulassung 

als Träger des Freiwilligen Sozialen Jahres
Bek. d. Ministeriums für Generationen, Frauen, 

Familie und Integration v. 17. 4. 2006
– 315-6056.2/6056.2.0 –

Die Bek. d. Ministeriums für Generationen, Familie,
Frauen und Integration v. 28.11.2005 (SMBl. NRW. 2160)
wird folgt geändert:

1
I. wird wie folgt geändert:

Beim Träger „Gesamtverband der Ev. Kirchengemeinden
der Stadt Duisburg“ werden die Wörter „Gesamtver-
band der Ev. Kirchengemeinde der Stadt Duisburg“
durch die Wörter „Evangelischer Kirchenkreis Duis-
burg“ ersetzt. 

Nach dem Träger „Internationale Jugendgemeinschafts-
dienste – Bundesverein – e.V., Gesellschaft für interna-
tionale und politische Bildung (IJGD), Sitz Bonn (am 15.
September 1982)“ wird der Träger „Internationale Ju-
gendgemeinschaftsdienste – Gesellschaft für internatio-
nale und politische Bildung (IJGD), Landesverein
Nordrhein-Westfalen e.V., Sitz Bonn (am 20. März 2006)“
eingefügt.

Nach dem Träger „Internationale Jugendgemeinschafts-
dienste – Landesverein Nordrhein-Westfalen – e.V., Ge-
sellschaft für internationale und politische Bildung
(IJGD), Sitz Bonn (am 20. März 2006)“ wird der Träger
„Internationaler Bund (IB) Freier Träger der Jugend-,
Sozial- und Bildungsarbeit e.V., Sitz Frankfurt am
Main“ (am 23. März 2006)“ eingefügt.

Nach dem Träger „Landesverband Westfalen-Lippe des
Deutschen Jugendherbergswerkes e.V., Sitz Detmold (am
19. Dezember 2002)“ wird der Träger „Legionäre Christi
e.V., Sitz Ingolstadt (am 20. März 2006)“ eingefügt.

Nach dem Träger „Stiftung Anstalt Bethel in den v. Bo-
delschwinghschen Anstalten Bethel, Sitz Bethel (am 18.
April 2002)“ wird der Träger „Terra Nova gem. Verein,
Sitz Ochtrup (am 23. Juli 2003)“ eingefügt.

2
II. wird wie folgt geändert:

Nach dem Träger „Internationaler Christlicher Jugend-
austausch e.V., Sitz Wuppertal (am 5. März 2003)“ wird
der Träger „Legionäre Christi e.V., Sitz Ingolstadt (am
20. März 2006)“ eingefügt.

Der Träger „Bischöfliches Jugendamt, Sitz Münster (am
5. März 2003) – befristet bis 31. März 2006“ wird gestri-
chen.

Beim Träger „Forum für Internationale Friedensarbeit
e.V., Sitz Essen (am 5. März 2003)“ werden die Wörter „–
befristet bis 31. März 2006 –“ gestrichen.

Der Träger „Terra Nova gem. Verein, Sitz Ochtrup (am
23. Juli 2003)“ wird gestrichen.

– MBl. NRW. 2006 S. 284

923
Änderung der 

Satzung der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR 
vom 28. September 2004

Aufgrund von § 7 Absatz 1 in Verbindung mit § 114a
Absätze 1 und 2 der Gemeindeordnung NW in Verbin-
dung mit § 8 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit hat die Verbandsversammlung des
Zweckverbandes VRR am 28. September 2004 die Ver-
kehrsverbund Rhein-Ruhr AöR errichtet und die Rechts-
verhältnisse der Anstalt durch Satzung geregelt. 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR
hat durch Beschluss vom 9. Dezember 2005 die derzei-
tige Satzung erlassen.

Durch Beschluss vom 30. März 2006 wird § 22 der Sat-
zung der VRR AöR wie folgt geändert: 

„§ 22
Vorstand

(1) Der Vorstand führt die Geschäfte und leitet die VRR
AöR eigenverantwortlich, sofern nicht gesetzlich oder
durch diese Satzung etwas anderes bestimmt ist. Er ist
für alle Angelegenheiten zuständig, die ihm durch diese
Satzung zugewiesen sind und die nicht durch Gesetz
oder diese Satzung dem Verwaltungsrat oder einem an-
deren Gremium zugewiesen sind. 

(2) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat auf Anforde-
rung Auskunft zu geben und ihn über alle wichtigen
Vorgänge rechtzeitig zu unterrichten.

(3) Der Vorstand besteht aus zwei Personen. 

Der Verwaltungsrat bestellt ein Vorstandsmitglied zum
Vorstandssprecher. 

Der Sprecher des Vorstandes repräsentiert den Vorstand
und die Anstalt gegenüber der Öffentlichkeit. Er kann
diese Aufgabe im Einzelfall übertragen.

(4) Jedes Vorstandsmitglied führt die laufenden Ge-
schäfte seines Vorstandsressorts eigenverantwortlich
nach Maßgabe der Gesetze und dieser Satzung. 

Die Aufgabenbereiche der einzelnen Vorstandsressorts
werden im Geschäftsverteilungsplan für den Vorstand
gemäß § 18 Absatz 2 Ziffer 14 Buchst. a festgelegt.

Im Falle der Verhinderung eines Vorstandsmitglieds
werden die laufenden Geschäfte des jeweiligen Vor-
standsressorts  gemeinsam vom anderen Vorstandsmit-
glied und dem fachlich zuständigen Prokuristen wahrge-
nommen. 
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Ist auch das zweite Vorstandsmitglied verhindert, wird
der Vorstand durch zwei Prokuristen, von denen mindes-
tens einer dem jeweils fachlich zuständigen Ressort an-
gehören muss, vertreten.

(5) Die AöR wird nach außen vertreten durch den Vor-
stand gemeinsam, durch ein Vorstandsmitglied gemein-
sam mit einem Prokuristen oder durch zwei Prokuristen
gemeinsam.

Der jeweils zuständige Vorstand oder in dessen Vertre-
tung der fachlich zuständige Prokurist muss mitzeich-
nen.

(6) Ressortübergreifende Angelegenheiten werden vom
Vorstand gemeinsam verantwortet. Kann bei ressort-
übergreifenden Angelegenheiten im Vorstand keine Eini-
gung erzielt werden, entscheidet der Sprecher.

(7) Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung für den
Vorstand, die mindestens zum Inhalt haben muss:

a) Aufgaben des Vorstands und des Vorstandssprechers,
Geschäftsführung,

b) Unterzeichnung und Vertretung, auch für die zweite
Führungsebene, einschließlich Zuständigkeiten, Auf-
gaben, Verantwortlichkeiten,

c) Entscheidungsfindung des Vorstands und Beschluss-
fassung einschließlich der internen Abstimmung bei
ressortübergreifenden Angelegenheiten,

d) Anordnungsbefugnisse.

Der jeweils aktuelle Geschäftsverteilungsplan für den
Vorstand gemäß § 18 Absatz 2 Ziffer 14 Buchst. a ist An-
lage der Geschäftsordnung für den Vorstand.

(8) Der Vorstand wird auf höchstens fünf Jahre bestellt.
Eine erneute Bestellung ist zulässig. Nach Ablauf der
Amtszeit führt das Vorstandsmitglied seine Amtsge-
schäfte bis zur Bestellung eines Nachfolgers fort.

Der Widerruf der Bestellung bzw. die vorzeitige Kündi-
gung des Anstellungsvertrages ist nur zulässig, wenn in
der Person des Vorstandsmitglieds ein wichtiger Grund
vorliegt. Der Verwaltungsrat stellt den wichtigen Grund
mit 2/3 Mehrheit fest.

(9) Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Verwal-
tungsrates, des Unternehmensbeirates, der Ausschüsse
sowie an den Sitzungen der Verbandsversammlung des
Zweckverbandes VRR teil und gibt die geforderten Aus-
künfte. Der Vorstand bereitet die Beschlüsse des Verwal-
tungsrates vor.

Der Vorstand berichtet dem Verwaltungsrat in schrift-
licher Form in sinngemäßer Anwendung des § 90 Ak-
tiengesetz. Aus wichtigem Anlass ist dem Vorsitzenden
des Verwaltungsrates mündlich oder schriftlich zu be-
richten. Die Berichte haben den Grundsätzen einer ge-
wissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entspre-
chen.“

Die Änderung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Insofern ist § 39 um einen neuen Absatz 3 zu ergänzen:

„(3) Die Änderungen der Satzung gemäß Beschluss der
Verbandsversammlung vom 30. März 2006 treten mit
dem Tag der Beschlussfassung in Kraft.“

Essen, den 30. März 2006

Herbert   N a p p

– Verbandsvorsteher –

– MBl. NRW. 2006 S. 284

II.

Ministerpräsident

Honorarkonsularische Vertretung 
der Republik Madagaskar, 

Düsseldorf
Bek. d. Ministerpräsidenten v. 2. 5. 2006 

– III.4 433a-1/62 –

Das Herrn Dr. Hans Heil am 28. August 1961 erteilte
Exequatur als Honorarkonsul der Republik Madagaskar
in Düsseldorf mit dem Konsularbezirk Land Nordrhein-
Westfalen und das am 13. November 1969 erteilte Exe-
quatur als Honorargeneralkonsul mit dem um Land Hes-
sen erweiterten Konsularbezirk ist mit Ablauf des 8.
April 2006 erloschen.

Herr Dr. Heil ist am 8. April 2006 verstorben.

Die honorarkonsularische Vertretung der Republik Ma-
dagaskar in Düsseldorf ist somit geschlossen.

– MBl. NRW. 2006 S. 285

III.

Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen

4. öffentliche Sitzung 
der Vertreterversammlung 

Bek. d. Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen 
v. 21. 4. 2006

Die 4. öffentliche Sitzung der Vertreterversammlung der
Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen in der 10. Wahl-
periode findet am

Montag, den 22. Mai 2006 

im Sitzungssaal 444 des Ministeriums für Generationen,
Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-
Westfalen, Horionplatz 1, 40213 Düsseldorf, statt.

Beginn der Sitzung: 12.00 Uhr

Düsseldorf, den 21. April 2006

Der Vorsitzende der Vertreterversammlung

S c h n e i d e r

– MBl. NRW. 2006 S. 285
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